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Drucksache IV/1038 

Bundesrepublik Deutschland 
Der Bundeskanzler 

AB — 10101 — 6304/62 
Bonn, den 7. März 1963 

An den Herrn 
Präsidenten des Deutschen Bundestages 

Hiermit übersende ich den von der Bundesregierung be-
schlossenen 

Entwurf eines Gesetzes zum Zusatzabkommen 

vom 14. Mai 1962 zu dem zwischen der Bundes

-

republik Deutschland und dem Königreich der 

Niederlande am 8. April 1960 unterzeichneten 

Finanzvertrag 

nebst Begründung mit der Bitte, die Beschlußfassung des Deut-
schen Bundestages herbeizuführen. 

Der Wortlaut des Zusatzabkommens in deutscher und nieder-
ländischer Sprache sowie eine Denkschrift sind beigefügt. 

Federführend ist der Bundesminister des Auswärtigen. 

Der Bundesrat hat in seiner 252. Sitzung am 21. Dezember 1962 
gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes beschlossen, zu dem 
Gesetzentwurf wie folgt Stellung zu nehmen: 

,,Der Bundesrat hält es im Hinblick auf die neuere Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs für zweifelhaft, ob nicht durch 
Artikel I des Zusatzabkommens Rechtsverluste bewirkt wer-
den. -Wenn dies der Fall ist, müßte das Ratifikationsgesetz 
durch Aufnahme einer Entschädigungsregelung gemäß Arti-
kel 14 Abs. 3 Satz 2 GG ergänzt werden. Der Bundesrat hält 
es für erforderlich, daß diese Frage im weiteren Gesetz-
gebungsverfahren geprüft wird. Im übrigen erhebt der Bun-
desrat gegen den Entwurf keine Einwendungen." 

Die Stellungnahme der Bundesregierung zu dem Beschluß des 
Bundesrates ist aus Anlage 2 ersichtlich. 

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers 

Ludwig Erhard 
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Anlage 1 

Entwurf eines Gesetzes 
zu dem Zusatzabkommen vom 14. Mai 1962 

zu dem zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Königreich der Niederlande 

am 8. April 1960 unterzeichneten Finanzvertrag 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz be-
schlossen: 

Artikel 1 

Dem in Bennekom am 14. Mai 1962 unterzeichne-
ten Zusatzabkommen zu dem zwischen der Bundes-
republik Deutschland und dem Königreich der Nie-
derlande am 8. April 1960 unterzeichneten Vertrag 
über die Regelung finanzieller Fragen und über Lei-
stungen zugunsten niederländischer Opfer der 
nationalsozialistischen Verfolgung (Finanzvertrag) 
wird zugestimmt. Das Zusatzabkommen wird nach-
stehend veröffentlicht. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz gilt auch im Land Berlin, sofern das 
Land Berlin die Anwendung dieses Gesetzes fest-
stellt. 

Artikel 3 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 

(2) Der Tag, an dem das Zusatzabkommen nach 
seinem Artikel 4 in Kraft tritt, ist im Bundesgesetz-
blatt bekanntzugeben. 

Begründung 

Zu Artikel 1 

Das Zusatzabkommen bedarf nach Artikel 59 Abs. 2 
Satz 1 des Grundgesetzes der Zustimmung der für 
die Bundesgesetzgebung zuständigen Körperschaf-
ten in der Form eines Bundesgesetzes, da es sich auf 
Gegenstände der Bundesgesetzgebung bezieht. 

Zu Artikel 2 

Das Zusatzabkommen soll auch auf das Land Ber-
lin Anwendung finden; das Gesetz enthält daher die 
übliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 3 

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Er-
fordernis des Artikels 82 Abs. 2 des Grundgesetzes. 
Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, in dem das Zusatz-
abkommen nach seinem Artikel 4 Satz 1 für die Bun-
desrepublik Deutschland in Kraft tritt, im Bundes-
gesetzblatt bekanntzugeben. 

Schlußbemerkung 

Bund, Länder und Gemeinden werden durch die 
Ausführung des Gesetzes nicht mit Kosten belastet. 
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Zusatzabkommen 
zu dem zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und dem Königreich der Niederlande 
am 8. April 1960 unterzeichneten Finanzvertrag 

Aanvullende Overeenkomst 
bij het op 8 april 1960 voor de Bondsrepubliek Duitsland 

en het Koninkrijk der Nederlanden ondertekende Financiële Verdrag 

DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
und 

DAS KÖNIGREICH DER NIEDERLANDE 

haben 

IN DER ERWÄGUNG, daß hinsichtlich der Auslegung 
und Bedeutung des Artikels 10 Abs. 4 in Verbindung mit 
Artikel 16 des am 8. April 1960 von dem Königreich der 
Niederlande und der Bundesrepublik Deutschland unter-
zeichneten Vertrags über die Regelung finanzieller Fra-
gen und über Leistungen zugunsten niederländischer 
Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung (Finanzver-
trag) Zweifel entstanden sind, 

IN ÜBEREINSTIMMUNG mit  den Bestimmungen des 
VI. Teils des Vertrags zur Regelung aus Krieg und Be-
satzung entstandener Fragen (Überleitungsvertrag in der 
Fassung vom 23. Oktober 1954) in Verbindung mit dem 
Gesetz Nr. 63 der Alliierten Hohen Kommission (Amts-
blatt AHK 1951, Nr. 64, S. 1107), 

IM INTERESSE der Rechtssicherheit und mit dem Ziel, 
die sich aus dem VI. Teil des Überleitungsvertrags in 
Verbindung mit Artikel 16 des Finanzvertrags ergebende 
Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland zu erfüllen 
und daher Zweifel an der Wirksamkeit der für Zwecke 
der Reparation oder Restitution getroffenen niederländi-
schen Maßnahmen mit Bezug auf den in der Bundes-
republik Deutschland einschließlich des Landes Berlin 
vorhandenen Besitzstand niederländischer „rechtsperso-
nen" zu beheben, 

FOLGENDES VEREINBART: 

Artikel 1 

(1) In den durch Artikel 10 Abs. 1 und 3 des Finanz-
vertrags nicht geregelten Fällen sind Ansprüche, Einwen-
dungen, Klagen, Widerklagen und sonstige Verfahren 
vor deutschen Gerichten nicht zugelassen, sofern sie 
darauf gestützt werden, daß der auf Grund der nieder-
ländischen Maßnahmen für Zwecke der Reparation oder 
Restitution erfolgte Eigentumsübergang von Aktionärs-
rechten an niederländischen Aktiengesellschaften in bezug 
auf das Vermögen dieser Aktiengesellschaften im Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des Landes 
Berlin, einbegriffen die Beteiligungen dieser Aktiengesell-
schaften an deutschen Gesellschaften mit oder ohne 
Rechtspersönlichkeit, keine oder nur eine beschränkte 
Wirkung gehabt habe. 

(2) In bezug auf das in Absatz 1 bezeichnete Vermögen 
bestehen keine unmittelbaren oder mittelbaren Rechte 
oder Interessen, die daraus hergeleitet werden könnten, 
daß der in Absatz 1 erwähnte Eigentumsübergang keine 
oder nur eine beschränkte Wirkung in bezug auf dieses 
Vermögen gehabt habe. 

DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND 
en 

HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

OVERWEGENDE dat ten aanzien van de uitleg en 
betekenis van artikel 10, lid 4, juncto artikel 16 van het 
op 8 april 1960 door het Koninkrijk der Nederlanden 
en de Bondsrepubliek Duitsland ondertekende Verdrag 
inzake de regeling van financiële vraagstukken en inzake 
uitkeringen ten gunste van Nederlandse slachtoffers van 
de nationaal-socialistische vervolging (Financieel Ver-
drag) twijfel is gerezen, 

IN OVEREENSTEMMING met de bepalingen van het 
zesde hoofdstuk van het Verdrag inzake de regeling van 
aangelegenheden voortspruitende uit de oorlog en de 
bezetting („Ueberleitungsverdrag" zoals gewijzigd op 
23 october 1954) juncto de wet no. 63 van de Geallieerde 
Hoge Commissie („Amtsblatt AHK" 1951, no. 64 blz. 
1107), 

IN HET BELANG van de rechtszekerheid en met het 
doel, de in het zesde hoofdstuk van het "Ueberleitungs-
vertrag" juncto artikel 16 van het Financiële Verdrag 
vervatte verplichting van de Bondsrepubliek Duitsland 
te vervullen en derhalve twijfel aan de werking van de 
ter fine van herstelbetalingen of restitutie genomen 
Nederlandse maatregelen met betrekking tot de in de 
Bondsrepubliek Duitsland, met inbegrip van het Land 
Berlijn, aanwezige bezittingen van Nederlandse rechts-
personen weg te nemen, 

ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

Artikel 1 

(1) In de gevallen die niet zijn geregeld door de leden 
1 tot en met 3 van artikel 10 van het Financiële Verdrag 
zijn bij Duitse gerechten aanspraken, verweren, vorde-
ringen in conventie en in reconventie en andere pro-
cedures niet toelaatbaar voor zover deze daarop zijn ge-
baseerd, dat de ingevolge Nederlandse maatregelen ter 
fine van herstelbetalingen of restitutie plaats gehad 
hebbende eigendomsovergang van aandeelhoudersrechten 
in Nederlandse naamloze vennootschappen met betrek-
king tot het vermogen van die naamloze vennootschappen 
in de Bondsrepubliek Duitsland, met inbegrip van het 
Land Berlijn, waaronder begrepen deelnemingen van die 
naamloze vennootschappen in Duitse vennootschappen 
met of zonder rechtspersoonlijkheid, geen of slechts een 
beperkte werking zou hebben gehad. 

(2) Met betrekking tot het in lid 1 bedoelde vermogen 
bestaan geen rechten en belangen, directe noch indirecte, 
die daaruit zouden worden afgeleid, dat de in lid 1 be-
doelde eigendomsovergang ten aanzien van dit vermo-
gen geen of slechts een beperkte werking zou hebben 
gehad. 
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(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend in bezug 
auf alle anderen niederländischen „rechtspersonen" im 
Sinne des Artikels 1 Ziffer 4 des „Besluit Vijandelijk Ver-
mogen". 

Artikel 2 

Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sofern 
nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland ge-
genüber der Regierung des Königreichs der Niederlande 
innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des 
Finanzvertrags eine gegenteilige Erklärung abgibt. 

Artikel 3 

Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifika-
tionsurkunden sollen so bald wie möglich in Bonn aus-
getauscht werden. 

Artikel 4 

Dieses Abkommen tritt einen Monat nach Austausch 
der Ratifikationsurkunden in Kraft. Es ist Bestandteil des 
Finanzvertrags. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevollmächtigten der 
Vertragsparteien dieses Zusatzabkommen unterschrieben. 

GESCHEHEN zu Bennekom am 14. Mai 1962, in zwei 
Urschriften, jede in deutscher und niederländischer Spra-
che, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist. 

(3) De leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepas-
sing ten aanzien van alle andere Nederlandse rechtsper-
sonen in de zin van artikel 1 sub 4 van het Besluit 
Vijandelijk Vermogen. 

Artikel 2 

Deze Overeenkomst geldt eveneens voor het Land Ber-
lijn, tenzij de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland 
binnen drie maanden na de inwerkingtreding van het 
Financiële Verdrag de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden mededeling doet van het tegendeel. 

Artikel 3 

Deze Overeenkomst moet worden bekrachtigd; de akten 
van bekrachtiging dienen zo spoedig mogelijk te Bonn te 
worden uitgewisseld. 

Artikel 4 

Deze Overeenkomst treedt een maand na de uitwis-
seling van de akten van bekrachtiging in werking. Zij 
maakt deel uit van het Financiële Verdrag. 

TEN BLIJKE WAARVAN de gevolmachtigden der Ver-
dragsluitende Partijen deze Aanvullende Overeenkomst 
hebben ondertekend. 

GEDAAN te Bennekom, 14 mei 1962, in tweevoud, in 
de Duitse en de Nederlandse taal, zijnde beide teksten 
gelijkelijk authentiek. 

Für die Bundesrepublik Deutschland:  
Voor de Bondsrepubliek Duitsland: 

R. Lahr 

Für das Königreich der Niederlande: 
Voor het Koninkrijk der Nederlanden: 

Dr. H. R. van Houten 
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Denkschrift 

L Allgemeines 

Der deutsch-niederländische Ausgleichsvertrag vom 
8. April 1960 (Bundestagsdrucksache 2341 der 
3. Wahlperiode) hat Anfang 1961 die Zustimmung 
des Bundestages und des Bundesrates gefunden. Er 
ist jedoch dem Bundespräsidenten bisher nicht zur 
Ratifikation vorgelegt worden, da sich in der Zwi-
schenzeit auf niederländischer Seite Bedenken erga-
ben, welche die Ratifizierung des Vertragswerkes 
in Frage stellten. 

Das Zusatzabkommen vom 14. Mai 1962 zum deutsch-
niederländischen Finanzvertrag trägt, ebenso wie 
ein Zusatzabkommen gleichen Datums zum Ems-
Dollart-Vertrag, diesen Bedenken Rechnung. 

Durch den Finanzvertrag, der einen Teil des Aus-
gleichsvertrages bildet, erhält das Königreich der 
Niederlande von der Bundesrepublik einen Betrag 
von 280 Millionen DM. Diese deutsche Leistung er-
folgt im Hinblick auf die in Artikel 2 des Finanz-
vertrags bezeichneten niederländischen Forderun-
gen und Ansprüche, darunter insbesondere Forde-
rungen im Zusammenhang mit nationalsozialisti-
schen Verfolgungsmaßnahmen. Da andererseits die 
Niederlande im Grenzvertrag, der ebenfalls einen 
Teil des Ausgleichsvertrags bildet, der Rückgabe 
der 1949 unter vorläufige niederländische Auftrags-
verwaltung gestellten Grenzgebiete zustimmen, er-
klären beide Staaten im Finanzvertrag alle gegen-
seitigen Forderungen und Ansprüche für geregelt. 

Die Bedenken, die sich nach Unterzeichnung des Fi-
nanzvertrags auf niederländischer Seite ergaben, be-
ziehen sich auf die Auslegung des Artikels 10 des 
Finanzvertrags. Gemäß Artikel 10 Abs. 1 bis 3 ste-
hen die Niederlande dafür ein, daß niederländische 
Gesellschaften, deren Anteile ausschließlich oder 
fast ausschließlich Deutschen gehörten und deren 
Kapital deshalb auf Grund der niederländischen 
Feindvermögensgesetzgebung auf das Königreich 
der Niederlande übergegangen war, ihre bei In-
krafttreten dieses Vertrags in der Bundesrepublik 
Deutschland einschließlich des Landes Berlin befind-
lichen Vermögenswerte den vormaligen deutschen 
Aktionären oder ihren Rechtsnachfolgern zur Ver-
fügung stellen, soweit das beschlagnahmte Kapital 
nicht bis zum Tage der Unterzeichnung des Finanz-
vertrags dritten Personen übertragen worden ist. 

Absatz 4 des Artikels 10 stellte fest, daß „die 
Rechtslage" in bezug auf Gesellschaften, bei denen 
sich nur ein Teil der Anteile in deutscher Hand be-
fand und dementsprechend als Feindvermögen be-
schlagnahmt wurde, „unberührt" bleibe. 

In bezug auf den praktisch vornehmlich in Betracht 
kommenden AKU-Fall gingen jedoch beide Regie-
rungen, wenn auch unausgesprochen, davon aus, 
daß die deutsche Rechtsprechung sich weiter auf der 
Linie des damals vorliegenden Urteils des Bundes-
gerichtshofs vom 13. Dezember 1956 in Sachen Weber 
u. a. J. Algemene Kunstzijde Unie N.V. (AKU) be-
wegen würde. 

Diesem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
Im Jahre 1929 hatte die Nederlandsche Kunstzijde-

fabriek (ENKA) ihr Stammkapital in Ausführung 
eines internen Gemeinschaftsvertrags mit der Deut-
schen Glanzstoff AG von nominell rund 21 Millionen 
hfl auf rund 122 Millionen hfl erhöht, um das ge-
samte Aktienkapital der Vereinigten Glanzstoff

-

Fabriken AG von nominell 75 Millionen RM aufzu-
nehmen und auf dieser Grundlage neue Stamm-
aktien auszugeben, die den Besitzern der Glanzstoff-
aktien ausgehändigt wurden. Gleichzeitig änderte 
die ENKA ihre Firmenbezeichnung in „Algemene 
Kunstzijde Unie N.V." (AKU). Soweit nach Beendi-
gung des Kriegszustandes AKU-Aktien in deutschem 
Besitz waren, wurden sie auf Grund der holländi-
schen Feindvermögensgesetzgebung von den Nie-
derlanden beschlagnahmt. Die niederländischen 
Feindvermögensbestimmungen entsprechen den 
Maßnahmen, die die Unterzeichnerstaaten des Inter-
nationalen Pariser Abkommens über Reparationen 
von Deutschland vom 14. Januar 1946 getroffen ha-
ben. Die Bundesregierung hat die Rechtmäßigkeit 
aller dieser von ausländischen Staaten gegen deut-
sches Privatvermögen getroffenen Enteignungsmaß-
nahmen nie anerkannt, sie mußte jedoch sowohl das 
von der Alliierten Hohen Kommission 1951 erlas-
sene Gesetz Nr. 63 („zur Klarstellung der Rechtslage 
in bezug auf deutsches Auslandsvermögen u. a. im 
Wege der Reparation oder Rückerstattung erfaßte 
Vermögensgegenstände"), als auch die Bestimmung 
des Artikels 3 des Sechsten Teils des Überleitungs-
vertrags (Bundesgesetzbl. 1955 II  S. 405) hinneh-
men, nach welcher die Bundesrepublik keine Ein-
wendungen gegen die Maßnahmen erheben wird, 
die gegen das deutsche Auslands- oder sonstige 
Vermögen durchgeführt worden sind oder werden 
sollen, das für Reparations- oder ähnliche Zwecke 
beschlagnahmt wurde. Das Gesetz Nr. 63 der Alliier-
ten Hohen Kommission und Absatz 3 des Artikels 3 
des Sechsten Teils des Überleitungsvertrages 
sichern den durch die vorerwähnten Maßnahmen 
geschaffenen Besitzstand. Durch diese Vorschriften 
sind Ansprüche und Klagen gegen Personen, die auf 
Grund von gegen das deutsche Auslands- und son-
stige Vermögen durchgeführten Maßnahmen Eigen

-

turn  erworben oder übertragen haben, nicht zuge-
lassen. 

In Kreisen der enteigneten deutschen AKU-Aktio-
näre sind nach dem Kriege Zweifel geäußert wor-
den, ob die Beschlagnahme ihrer Anteilsrechte auch 
die Berechtigung der ehemaligen deutschen Gesell-
schafter an den außerhalb der Niederlande belege-
nen Bestandteilen des  Gesellschaftsvermögens der 
AKU mit den Rechtsfolgen erfaßt habe, wie sie sich 
aus den im vorstehenden Absatz genannten Bestim-
mungen ergeben. 

Die deutschen AKU-Aktionäre Weber u. a. klagten 
gegen die AKU auf Feststellung, daß die Enteig-
nung der früher ihnen gehörenden Aktien der AKU 
jedenfalls insoweit keine rechtliche Wirkung habe, 
als das in der Bundesrepublik belegene Vermögen 
der AKU, insbesondere auch deren Beteiligung an 
deutschen Kapitalgesellschaften, in Betracht komme; 
ferner auf Erteilung von Auskunft über diese Ver-
mögenswerte und auf Lieferung von Ersatzaktien. 
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Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 
13. Dezember 1956 — II ZR 86/54 — die Klage als 
unzulässig abgewiesen. 

Dieses Urteil erscheint im Ergebnis richtig. 

Infolgedessen gingen beide Regierungen bei den 
Verhandlungen über den Ausgleichsvertrag wie be-
reits dargelegt, unausgesprochen davon aus, daß der 
Bundesgerichtshof, wenn er nochmals mit Klagen 
ehemaliger deutscher Aktionäre befaßt werden 
sollte, diese ebenfalls abweisen würde. Keine der 
beiden Seiten sah also einen Anlaß, in den deutsch-
niederländischen Verhandlungen, in denen die Fra-
gen des deutschen Vermögens einen breiten Raum 
einnahmen, den AKU-Fall zu behandeln. 

Inzwischen ist bei der niederländischen Regierung 
jedoch im Zusammenhang mit der parlamentarischen 
Behandlung des Ausgleichsvertrags in den Nieder-
landen die Auffassung entstanden, daß die Grund-
lagen des Ausgleichsvertrags zerstört werden könn-
ten, wenn frühere deutsche Gesellschafter gegen-
über der AKU oder gegenüber anderen niederländi-
schen Gesellschaften, in Fällen, die in Artikel 10 
Abs. 1 bis 3 des Finanzvertrags nicht geregelt sind, 
weiterhin bei deutschen Gerichten Ansprüche gel-
tend machen und mit diesen Ansprüchen durchdrin-
gen würden. Die niederländische Regierung hat da-
her auf einer besonderen Klarstellung bestanden. 
Sie hat die Bundesregierung gebeten, durch ein Zu-
satzabkommen zu dem Finanzvertrag eindeutig 
klarzustellen, daß der Rechtszustand, wie er auch in 
dem oben erwähnten Urteil des Bundesgerichtshofs 
festgestellt worden ist, nicht verändert werden kann. 
Der Finanzvertrag, der eine deutsche Gesamtzah-
lung von 280 Millionen DM — davon einen wesent-
lichen Teil für die Wiedergutmachung an nieder-
ländischen Opfern des Nationalsozialismus — vor-
sieht, würde für die niederländische Seite seinen 
Wert verlieren, wenn den Niederlanden durch eine 
Wiederaufrollung des Problems, das sich im AKU-
Fall ergeben hat und das sich auch hinsichtlich ande-
rer niederländischer Gesellschaften ergeben könnte, 
Werte verloren gehen würden, die von niederlän-
discher Seite mit 200 bis 600 Millionen DM beziffert 
werden. Damit wiederum würden die im Rahmen 
des Ausgleichsvertrages von den Niederlanden ge-
machten Konzessionen, insbesondere die Rückgabe 
der von den Niederlanden nach Kriegsende über-
nommenen deutschen Gebiete, keine deutsche Ge-

genleistung mehr finden, kurzum, das in vieljäh-
rigen Verhandlungen ausgehandelte Gesamtgefüge 
des Ausgleichsvertrages würde zusammenbrechen. 
Unter diesen Umständen ist nicht damit zu rechnen, 
daß das niederländische Parlament dem Ausgleichs-
vertrag zustimmt, solange diese Gefahr besteht. 

Die Bundesregierung hat sich daher dem niederlän-
dischen Wunsch nicht verschlossen und sich zur 
Aufnahme von Verhandlungen bereit erklärt, die 
zu der Unterzeichnung des Zusatzabkommens vom 
14. Mai 1962 geführt haben. 

Dieses Abkommen gibt dementsprechend dem Fi-
nanzvertrag in bezug auf das vorstehend dargelegte 
Problem eine authentische Auslegung, die zu dem-
selben Ergebnis führt, wie das oben zitierte Urteil 
des Bundesgerichtshofs in Sachen Weber ./. AKU 
vom 13. Dezember 1956. Es enthält keine neuen 
deutschen Konzessionen, da es nur die auf Grund des 
Gesetzes der AHK Nr. 63 und des A rtikels 3 des 
Sechsten Teils des Überleitungsvertrags bestehende 
Rechtslage bestätigt. 

11. Besonderes 

In der Präambel nimmt Absatz 1 auf die entstande-
nen Auslegungszweifel Bezug; Absatz 2 verweist 
auf die bereits durch Gesetz der AHK Nr. 63 ge-
troffene und im Überleitungsvertrag bestätigte Re-
gelung betreffend die Beschlagnahme deutschen 
Vermögens für Reparationszwecke; Absatz 3 ver-
weist insbesondere auf Artikel 16 des Finanzver-
trages, in dem festgestellt wird, daß der Sechste 
Teil des Überleitungsvertrages auch für Maßnah-
men gilt, die das Königreich der Niederlande auf 
Grund der niederländischen Feindvermögensgesetz-
gebung getroffen hat. 

Artikel 1 enthält die Regelung, die im Ergebnis den 
oben gemachten Ausführungen und dem Urteil des 
Bundesgerichtshofes vom 13. Dezember 1956 ent-
spricht. 

Abschließend wird noch bemerkt, daß die Bundes-
regierung zur Regelung der Schäden, die durch die 
Wegnahme des deutschen Auslands- oder sonstigen 
Vermögens entstanden und die nicht bereits von 
anderen gesetzlichen Regelungen erfaßt sind, den 
Entwurf eines sogenannten Reparationsschäden-
gesetzes vorbereitet, der demnächst den gesetz-
gebenden Körperschaften vorgelegt werden wird. 
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Anlage 2 

Stellungnahme der Bundesregierung 
zu dem Beschluß des Bundesrates 

Die Frage, ob nicht durch Artikel 1 des Zusatz-
abkommens Rechtsverluste bewirkt werden, ist von 
der Bundesregierung vor Unterzeichnung des Zu-
satzabkommens eingehend geprüft worden, mit dem 
Ergebnis, daß Artikel 1 des Zusatzabkommens keine 
Verluste von noch bestehenden Rechten bewirkt. 
Die erneute Überprüfung dieser Frage auf Grund 
des Beschlusses des Bundesrates hat zu demselben 
Ergebnis geführt. 

Nach Auffassung der Bundesregierung gibt Artikel 1 
des Zusatzabkommens lediglich die Rechtslage wie-
der, wie sie auf Grund der deutsches Vermögen be-
treffenden und Reparationszwecken dienenden Maß-
nahmen der Alliierten besteht, durch das Gesetz 
Nr. 63 der Alliierten Hohen Kommission vorn 31. Au-
gust 1951 sanktioniert und dementsprechend dem 
Artikel 3 des Sechsten Teils des Überleitungsver-
trages zugrunde gelegt worden ist. 

In dem Fall, der zu den Zweifeln des Bundesrates 
Anlaß gegeben hat, sieht sich die Bundesregierung 
in ihrer Rechtsauffassung bestätigt durch zwei Be-
schlüsse des Bundesgerichtshofes vom 31. Oktober 
1962 (II ARZ 1/61 und 2/61). Diese Beschlüsse sind 
ergangen auf Anträge, mit denen im wesentlichen 
angestrebt wurde, der Bundesgerichtshof möge ein 
zuständiges Registergericht bestimmen, von wel-
chem auf Antrag ein Notvorstand für eine deutsche 
AKU-Spaltgesellschaft, wie sie durch die niederlän-
dischen Enteignungsmaßnahmen entstanden sei, be- 

stellt werden könnte. Der Bundesgerichtshof hat 
diese Anträge zurückgewiesen. Aus den Gründen 
der Entscheidungen ist zu entnehmen, daß die 
Alliierten Maßnahmen in bezug auf das in Deutsch-
land belegene Vermögen der AKU durchgeführt 
haben, und daß kein Raum für die Bestimmung eines 
zuständigen Gerichtes sei, weil nach der Rechtslage 
keine Möglichkeit für das Tätigwerden eines deut-
schen Gerichtes in bezug auf Ansprüche, die mit 
diesen Maßnahmen der Alliierten zusammenhängen, 
bestehe. Diese Entscheidungen betreffen zwar nicht 
die Frage der Entschädigung, sie stellen jedoch fest, 
daß in dein hier hauptsächlich in Betracht kommen-
den AKU-Fall keine Rechtsansprüche vor deutschen 
Gerichten geltend gemacht werden können. Dies 
entspricht dem durch die alliierte Gesetzgebung ge-
schaffenen Rechtszustand, wie er in Artikel 1 des 
Zusatzabkommens zum deutsch-niederländischen 
Finanzvertrag lediglich bestätigt wird. Infolgedes-
sen werden nach Auffassung der Bundesregierung 
auf Grund dieses Abkommens keine Rechtsverluste 
entstehen. Es bedarf deshalb keiner Entschädigungs-
regelung in dem Zustimmungsgesetz. Die Frage 
einer Entschädigung für die durch alliierte Maßnah-
men konfiszierten deutschen Vermögenswerte soll 
durch das unter II. der Denkschrift erwähnte Gesetz 
allgemein geregelt. werden. 

Abdruck der Entscheidung II ARZ 2/61 ist als An-
lage beigefügt. Die gleiche Begründung ist auch in 
der Entscheidung II ARZ 1 61 enthalten. 
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Anlage 

II  ARZ 2/61 

Beschluß 

In Sachen 

1. des Rechtsanwalts Dr. .J. K. 
2. ... 
3. ... 
4. ... 
5. ... 
6. ... 

Antragsteller, 

— Verfahrensbevollmächtigter: ... 

gegen 

Algemene Kunstzijde Unie N. V. Arnheim (Holland), 
Antragsgegnerin, 

— Verfahrensbevollmächtigte: ... 

hat der II. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs unter Mit-
wirkung des ... • in der Sitzung am 31. Oktober 1962 
beschlossen: 

Der Antrag der Antragsteller auf Bestimmung des zu-
ständigen Registergerichts wird zurückgewiesen. 

Gründe 

Die Antragsteller behaupten, beim Zusammenbruch 
des Deutschen Reiches Aktionäre der Algemene Kunst-
zijde Unie N. V. gewesen zu sein. Die Antragsteller 1 bis 6 
haben eine entsprechende Bescheinigung der Dresdner 
Bank, Filiale G., der Antragsteller zu 7 die Fotokopie 
eines Zertifikats vorgelegt, das die Deutsche Bank im 
April 1941 ausgestellt hat und in dem sie bescheinigt, 
daß für den Inhaber dieses Zertifikats eine Stammaktie 
im Nennbetrag von hfl 1000 hinterlegt sei. Durch die 
niederländische Verordnung über Feindvermögen vom 
20. Oktober 1944 wurden die Aktien der Algemene 
Kunstzijde Unie N. V., soweit sie u. a. deutschen Aktio-
nären gehörten, zugunsten des niederländischen Staates 
enteignet. 

Die Algemene Kunstzijde Unie N. V. (Aku) hat ihren 
Sitz in Arnheim/Holland und ist eine Aktiengesellschaft 
niederländischen Rechts. Sie ist Hauptaktionärin der 
Vereinigten Glanzstoff-Fabriken AG (VGF) in Wupper-
tal; bei Kriegsende war sie an dieser Aktiengesellschaft 
deutschen Rechts mit etwa 99,5 °/o des Grundkapitals be-
teiligt. Außerdem ist sie auch noch bestimmende Groß-
aktionärin an weiteren deutschen Aktiengesellschaften. 

Bei Ausbruch des Krieges befanden sich die Aktien 
der Aku zu etwa 30 °/o in Händen deutscher Aktionäre. 
Bei Ende des Krieges soll sich nach den Angaben der 
Antragsteller der Anteil der deutschen Aktionäre auf 
über 60 °/o erhöht haben. 

Auf Grund der bereits genannten niederländischen 
Verordnung vom 20. Oktober 1944 erklärte die zu-
ständige niederländische Stelle die Rechte der deutschen 
Aktionäre der Aku — ohne Unterschied nach dem Zeit-
punkt und der Rechtsart des Erwerbs ihrer Aktien — 
für konfisziert. 

Die Antragsteller sind der Meinung, daß diese Ent-
eignung entsprechend dem Territorialitätsprinzip nur im 
Gebiet des niederländischen Staates wirksam geworden 
sei und demzufolge nicht das in Deutschland belegene 

Gesellschaftsvermögen erfaßt habe. Dabei vertreten sie 
in erster Linie die Ansicht, die Rechte an dem abge-
spaltenen inländischen Vermögen der Aku stünden den 

 einzelnen Aktionären entsprechend ihrem früheren 
Aktienbesitz zu und die Aktionäre bildeten insoweit 
eine Bruchteilsgemeinschaft. Da der einzelne ehemalige 
Aku-Aktionär weder das Recht noch die Möglichkeit 
habe, die in Betracht kommenden ehemaligen Aku-
Aktionäre im Wege eines Anmeldungs- und eventuellen 
Aufgebotsverfahrens zu erfassen und diejenigen, die 
sich nicht melden, auszuschließen, müsse ein solches 
Verfahren in anderer Weise durchgeführt werden. Hier-
zu sei die Bestellung eines Pflegers gemäß § 41 FGG 
in Verbindung mit § 1913 BGB im Interesse der unbe-
kannten Beteiligten, die der Pfleger zu ermitteln habe, 
erforderlich; eine solche Bestellung sei auch zulässig. Das 
Bedürfnis der Fürsorge im Sinne des § 41 FGG sei im 
Bezirk zahlreicher Amtsgerichte gegeben, so daß in ent-
sprechender Anwendung des § 4 FGG ein zuständiges 
Amtsgericht für die Bestellung eines Pflegers durch den 
Bundesgerichtshof bestimmt werden müsse. Die Bestim-
mung eines solchen Amtsgerichts verfolgen die Antrag-
steller in erster Linie. 

In zweiter Linie vertreten die Antragsteller die An-
sicht, die Aku sei durch die niederländischen Enteig-
nungsmaßnahmen gespalten worden. In Deutschland sei 
eine abgespaltene Aku-Gesellschaft entstanden, der die 
in Deutschland belegenen Vermögenswerte der Aku ge-
hörten und an der all die Personen als Aktionäre be-
teiligt seien, die vor dem konfiskatorischen Eingriff 
Aktionäre der Aku gewesen sind. Diese deutsche Aku-
Spaltgesellschaft könne als deutsche Aktiengesellschaft 
ihren Sitz nicht im Ausland haben, so daß die Satzungs-
bestimmung der Aku über ihren Sitz in Arnheim für die 
deutsche Aku-Spaltgesellschaft nicht maßgebend sei. 
Diese habe vielmehr zunächst überhaupt noch keinen 
Sitz, so daß für sie auch kein zuständiges Registergericht 
im Sinn des § 14 AktG bestehe. Ferner habe die deut- 
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sehe Aku-Spaltgesellschaft auch kein Organ, das eine 
Hauptversammlung dieser Gesellschaft einberufen könne. 
Es sei daher erforderlich, daß auf Antrag gemäß § 76 
AktG von dem zuständigen Gericht ein Notvorstand be-
stellt werde. Einen solchen Antrag wollen die Antrag-
steller bei dem zuständigen Gericht anbringen. Da ein 
solches Gericht jedoch bisher noch nicht vorhanden sei, 
müsse dieses in entsprechender Anwendung des § 5 
Abs. 1 Satz 2 FGG vom Bundesgerichtshof bestimmt wer-
den. 

Die Antragsteller haben demgemäß hilfsweise bean-
tragt, das Amtsgericht W.-E. als zuständiges Register-
gericht zu bestimmen für einen gemäß § 76 AktG zu 
stellenden Antrag auf Bestellung eines Vorstandes oder 
eines Abwicklers für das in der Bundesrepublik be-
legene Gesellschaftsvermögen der Aku oder die durch 
die holländische Enteignung entstandene deutsche Aku-
Spaltgesellschaft, und dabei äußerst hilfsweise beantragt, 
den zu bestellenden Vorstand oder Abwickler mit der 
Anweisung zu versehen, die alten Aktionäre oder deren 
Rechtsnachfolger zu einer außerordentlichen Hauptver-
sammlung mit einer von ihm zu bestimmenden Tages-
ordnung einzuberufen. 

Die Antragsgegnerin, die niederländische Algemene 
Kunstzijde Unie N. V. mit Sitz in Arnheim, ist diesen 
Anträgen entgegengetreten. Gegenüber dem Hauptantrag 
hat sie ausgeführt, für die Bestimmung eines Amts-
gerichts durch den Bundesgerichtshof seien schon von 
vornherein die gesetzlichen Voraussetzungen gemäß §§ 4, 
5 FGG nicht gegeben. Gegenüber den Hilfsanträgen hat 
sie dargelegt, daß die Mitgliedschaftsrechte an der 
niederländischen Aku Vermögenswerte seien, die in den 
Niederlanden belegen seien und deshalb als deutsches 
Auslandsvermögen von den niederländischen Enteig-
nungsmaßnahmen im vollen Umfang erfaßt worden seien. 
Das hätten die deutschen Gerichte nach Artikel 3 Abs. 3 
des VI. Teils des Überleitungsvertrages vom 23. Oktober 
1954 hinzunehmen; richterliche Maßnahmen seien inso-
weit nicht statthaft. Aber selbst wenn man dem Ge-
dankengang der Antragsteller über die Entstehung einer 
Spaltgesellschaft folge, sei der Antrag unzulässig. Als 
deutsches Inlandsvermögen sei das Vermögen der Aku 
in Deutschland ebenfalls von den alliierten Enteignungs-
maßnahmen erfaßt worden; auch das müßten die deut-
schen Gerichte nach dem Überleitungsvertrag hinnehmen. 

Im einzelnen wird auf die eingehenden Ausführungen 
der Parteien nebst den von ihnen vorgelegten Rechts-
gutachten Bezug genommen. 

I. Der Bundesgerichtshof ist für die Bestimmung eines 
Amtsgerichts, das nach § 41 FGG, § 1913 BGB einen 
Pfleger bestellen soll, nicht zuständig. Selbst wenn man 
mit den Antragstellern davon ausgeht, daß das Bedürf-
nis zur Bestellung eines Pflegers gemäß § 1913 BGB in 
den Bezirken mehrerer Amtsgerichte hervorgetreten ist 
und daß somit gemäß § 41 FGG die Zuständigkeit mehre-
rer Amtsgerichte gegeben wäre, so ist gleichwohl für die 
Bestimmung eines Amtsgerichts durch den Bundes-
gerichtshof kein Raum. Denn wie die Antragsgegnerin 
mit Recht hervorhebt, trifft für den Fall, daß mehrere 
Amtsgerichte zuständig sind, die Vorschrift des § 4 FGG 
eine besondere Regelung. Diese Regelung findet eine 
Ergänzung durch die Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 1 
FGG. Danach gebührt von mehreren zuständigen Gerich-
ten demjenigen der Vorzug, das in der Sache zuerst 
tätig geworden ist. Entsteht über die Anwendung dieser 
Vorschrift unter mehreren zuständigen Amtsgerichten 
Streit oder Ungewißheit, so wird das zuständige Gericht 
durch das gemeinschaftliche obere Gericht oder ein in 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 FGG näher bezeichnetes Oberlandes-
gericht, aber niemals durch den Bundesgerichtshof be-
stimmt. Bei dieser klaren Gesetzeslage ist es dem be-
schließenden Senat schon aus diesem Grunde nicht mög-
lich, dem Hauptantrag der Antragsteller zu entsprechen. 

Es bedarf daher auch keiner Erörterung, ob die Bestel-
lung eines Pflegers für den von den Antragstellern ver-
folgten Zweck nach § 1913 BGB gesetzlich überhaupt 
zulässig ist. 

II. Für die gestellten Hilfsanträge kommt dagegen als 
Rechtsgrundlage, wie die Antragsteller mit Recht dar-
legen, eine entsprechende Anwendung des § 5 Abs. 1 
Satz 2 FGG in Betracht. Es kann insoweit auf die Aus-
führungen des Senats in seinem Beschluß vom 21. No-
vember 1955 (BGHZ 19, 103) verwiesen werden. 

Entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin haben 
die Antragsteller ihre Legitimation zur Stellung ihrer 
Hilfsanträge nach § 5 Abs. 1 Satz 2 FGG in ausreichender 
Form dargetan. Mit Rücksicht auf die hier gegebenen 
besonderen Verhältnisse muß es insoweit genügen, daß 
die Antragsteller zu 1 bis 6 eine entsprechende Be-
scheinigung der Dresdner Bank, Filiale G., über ihren 
Aktienbesitz vorgelegt und unwidersprochen vorge-
tragen haben, daß ihnen für einen Teil dieser Aktien 
(Vorkriegsbesitz) im Jahre 1954 von den Vereinigten 
Glanzstoffwerken eine Entschädigung von 300 DM für je 
1000 hfl gezahlt worden sei. Diese Zahlungen waren, 
wie die Antragsgegnerin angegeben hat, nur an solche 
Personen geleistet worden, die sich als deutsche Vor-
kriegsaktionäre der Aku ausweisen konnten. Was den 
Antragsteller zu 7 anlangt, so muß es für seine Legi-
timation im Rahmen dieses Verfahrens genügen, daß er 
das von der Deutschen Bank ausgestellte Hinterlegungs-
zertifikat vorgelegt hat. Das gilt auch dann, wenn man 
davon ausgehen muß, daß der Antragsteller zu 7 mit 
dem Erwerb dieses Zertifikats noch nicht unmittelbar 
Aktionär der Aku geworden war, sondern nur einen 
Anspruch auf Übertragung einer solchen Aktie gegen 
die Deutsche Bank erworben hatte. Daß schon eine solche 
Rechtsstellung des Antragstellers zu 7 im Rahmen der 
Gerichtsstandsbestimmung genügen muß, ergibt sich 
daraus, daß im Fall der Bestimmung eines Register-
gerichts durch den beschließenden Senat und im Fall 
eines Erfolgs des vorgesehenen Antrags nach § 76 AktG 
beim Registergericht der Antragsteller zu 7 gegen die 
Deutsche Bank einen Anspruch auf Übertragung der Mit-
gliedschaft an der deutschen Aku-Spaltgesellschaft haben 
würde. Damit ist in hinreichendem Maß sein Interesse 
an der Bestimmung eines zuständigen Registergerichts 
dargetan. 

III. Im Rahmen der Gerichtsstandsbestimmung ist es 
nicht Aufgabe des beschließenden Senats, darüber zu 
befinden, ob der beim Registergericht anzubringende 
Antrag nach § 76 AktG begründet ist oder nicht. Der 
gesetzliche Richter für die Entscheidung über diesen An-
trag ist allein das Registergericht (und gegebenenfalls 
die entsprechenden Beschwerdegerichte), nicht aber der 
beschließende Senat. Es ist daher im Rahmen dieses Be-
schlusses auch nicht möglich, auf die zahlreichen, zwi-
schen den Parteien streitigen Sachfragen im einzelnen 
einzugehen und sie gerichtlich zu entscheiden. Es kann 
vielmehr insoweit von dem beschließenden Senat nur 
geprüft werden, ob ein allgemeines Rechtsschutzbedürfnis 
für den vorgesehenen Antrag nach § 76 AktG gegeben 
ist. Ein solches Rechtsschutzbedürfnis ist in einem Fall 
der vorliegenden Art zu verneinen, wenn von vorn-
herein klar ist, daß der vorgesehene Antrag unter keinem 
rechtlichen Gesichtspunkt begründet sein kann. Dabei 
sind rechtliche Zweifel in diesem oder in jenem Punkt 
im Rahmen der Gerichtsstandsbestimmung zugunsten 
der Antragsteller zu beurteilen, da es nicht die Aufgabe 
des beschließenden Senats ist, solche Rechtsfragen, die 
in diesem oder in jenem Sinn beantwortet werden 
könnten, abschließend zu entscheiden. Diese Entschei-
dung obliegt vielmehr allein dem gesetzlichen Richter, 
der nach § 76 AktG über einen solchen Antrag zu be-
finden hat. 
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1. Unter Berücksichtigung der vorstehenden recht-
lichen Gesichtspunkte geht es nicht an, in diesem Be-
schluß auf die zahlreichen Streitfragen einzugehen, die 
in Rechtsprechung und Schrifttum zu der sogenannten 
Spalttheorie aufgetreten sind (vgl. BGHZ 19, 106). Denn 
wie man auch immer zu diesen Streitfragen stehen mag, 
eines ist bei dem gegenwärtigen Stand der Meinungen 
in Rechtsprechung und Schrifttum sicher, daß man näm-
lich nicht sagen kann, daß aus Rechtsgründen die von 
der Spalttheorie entwickelte Rechtsauffassung von vorn-
herein überhaupt nicht vertretbar erscheint. Auch der 
Bundesgerichtshof hat sich in mehreren Entscheidungen 
— freilich für besonders liegende Tatbestände und stets 
für die jeweils nur entscheidungserheblichen Einzelfragen 
— auf den Boden dieser Theorie gestellt. Es ist also im 
Rahmen dieses Beschlusses zugunsten der Antragsteller 
von der Spalttheorie auszugehen und somit zu unterstel-
len, daß mit der Enteignung der deutschen Aku-
Aktionäre in den Niederlanden eine Spalt-Gesellschaft 
in Deutschland entstanden ist. Dabei wird nicht über-
sehen, daß der vorliegende Sachverhalt gegenüber den 
in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entschie-
denen Fällen eine Reihe von Besonderheiten aufweist, 
und zwar namentlich die, daß hier nicht eine hundert-
prozentige oder eine nahezu hundertprozentige Enteig-
nung aller Aktionäre vorgenommen worden ist. Diese 
Besonderheit könnte bei der abschließenden Entschei-
dung durchaus von erheblicher Bedeutung sein. Gleich-
wohl müßte aber diese Entscheidung dem gesetzlichen 
Richter, der über den Antrag nach § 76 AktG zu befinden 
hat, überlassen bleiben. Denn es handelt sich hierbei 
um Abgrenzungsprobleme, deren Beurteilung nicht von 
vornherein in einem den Antragstellern ungünstigen 
Sinn vorgenommen werden kann. 

2. Auch der Hinweis der Antragsgegnerin darauf, daß 
das niederländische Aktienrecht eine dem § 76 AktG ent-
sprechende Vorschrift nicht aufweist, kann nicht dazu 
führen, daß dem Antrag nach § 5 FGG ein Rechtsschutz-
bedürfnis zu versagen ist. Denn wenn man auf den 
vorliegenden Sachverhalt die Spalttheorie überhaupt 
anwendet, dann ist die Folgerung naheliegend, jedenfalls 
rechtlich nicht von vornherein unvertretbar, daß die in 
Deutschland entstandene Spalt-Gesellschaft nach deut-
schem Recht zu beurteilen und namentlich nach deutschem 
Recht abzuwickeln (oder umzugründen) ist. Dieser Beur-
teilung kann entgegen der Auffassung der Antrags-
gegnerin nicht entgegengehalten werden, daß eine solche 
Folgerung schon deshalb von vornherein unhaltbar sei, 
weil sich die niederländischen oder sonstigen ausländi-
schen Aktionäre der Aku, die im Zeitpunkt der Ent-
eignung oder im Zeitpunkt des Zusammenbruchs 
Deutschlands ebenfalls Gesellschafter der Aku waren, 
nicht gefallen zu lassen brauchten, daß sie nunmehr ohne 
ihren Willen Gesellschafter einer nach deutschem Recht 
zu beurteilenden Gesellschaft seien. Denn dieser Ge-
dankengang der Antragsgegnerin erscheint nicht ohne 
weiteres zwingend. Man kann ihm — jedenfalls recht-
lich vertretbar — entgegenhalten, daß die Entstehung 
der deutschen Spalt-Gesellschaft eine notwendige Folge 
der Maßnahmen des niederländischen Staates sei, die 
alle Aktionäre der Aku hinzunehmen hätten, weil es 
Maßnahmen des Sitzstaates ihrer Gesellschaft seien. 
Denn vom Boden der Spalttheorie aus ist die Entstehung 
der deutschen Spalt-Gesellschaft allein eine Folge der 
niederländischen Enteignungsmaßnahmen, deren Wir-
kung danach innerhalb der Grenzen des niederländischen 
Staates beschränkt bleiben muß. Bei dieser Rechtslage 
kann man auch unter Berücksichtigung der Behauptung 
der Antragsgegnerin, daß das niederländische Aktienrecht 
eine dem § 76 AktG entsprechende Vorschrift nicht auf-
weise, das Rechtsschutzinteresse der Antragsteller nicht 
verneinen. 

3. Ferner kann entgegen der Ansicht der Antrags-
gegnerin das fehlende Rechtsschutzbedürfnis der An-
tragsteller auch nicht damit dargetan werden, daß die 
Aktien der Aku durch die niederländische Wertpapier-
bereinigung gegangen seien und die Antragsteller ihr 
Mitgliedschaftsrecht jedenfalls dadurch verloren haben, 
daß sie ihre Aktien bei der niederländischen Wertpapier-
bereinigung nicht angemeldet haben. Denn wenn man 
sich auf den Standpunkt der Spalttheorie stellt, dann 
läßt sich die rechtliche Möglichkeit, daß die neu ent-
standene Spalt-Gesellschaft eine Gesellschaft deutschen 
Rechts ist, nach den vorstehenden Ausführungen nicht 
ohne weiteres von der Hand weisen. Das aber würde 
bedeuten, daß diese Spalt-Gesellschaft nicht von der 
niederländischen Wertpapierbereinigung erfaßt worden 
ist, und daß die Antragsteller ihr etwaiges Mitglied-
schaftsrecht an dieser Spalt-Gesellschaft auch nicht da-
durch haben verlieren können, daß sie ihre Aktien nicht 
zur niederländischen Wertpapierbereinigung angemeldet 
haben. Des weiteren läßt sich auch aus der deutschen 
Wertpapierbereinigung nichts Entscheidendes gegen den 
Rechtsstandpunkt der Antragsteller herleiten. Denn wenn 
die von den Antragstellern vertretene Spalttheorie in 
allen hier in Betracht kommenden Punkten richtig sein 
sollte, dann würden die Mitgliedschaftsrechte an der 
deutschen Spalt-Gesellschaft bisher überhaupt nicht zur 
Wertpapierbereinigung angemeldet worden sein. Ange-
sichts der sich aus der Spalttheorie ergebenden Beson-
derheiten, die bei der deutschen Wertpapierbereinigung 
noch nicht zu übersehen waren, erscheint es aus Rechts-
gründen nicht ausgeschlossen, daß der in der deutschen 
Wertpapierbereinigung vorgesehene Rechtsverlust nicht 
eingetreten ist. Dem entspricht es, daß der beschließende 
Senat auch in dem Böhler-Fall unter diesem rechtlichen 
Gesichtspunkt keine durchgreifenden Bedenken gegen die 
Zulässigkeit eines Antrags nach § 5 FGG erblickt hat. 

4. Geht man für die Beurteilung des hier gestellten 
Antrags von der Spalttheorie aus, so muß die Rechtslage 
so gesehen werden, als sei durch die niederländischen 
Enteignungsmaßnahmen die Aku-Gesellschaft gespalten 
und in Deutschland eine Spalt-Gesellschaft entstanden, 
die Trägerin der in Deutschland belegenen Vermögens-
werte der Aku ist. Dabei ist es für diese Annahme ohne 
Bedeutung, daß die in Deutschland belegenen Vermö-
genswerte der Aku nicht unmittelbar gehört haben, 
sondern gewissermaßen nur mittelbar über ihren Aktien-
besitz an den Vereinigten Glanzstoffwerken und den 
anderen hier in Betracht kommenden deutschen Aktien-
gesellschaften (vgl. dazu BGH 32, 263). Für die recht-
liche Beurteilung spielt das keine Rolle. Die Rechtslage 
ist trotz dieser Gestaltung der Verhältnisse insoweit 
nicht anders, als wenn diese Vermögenswerte der Aku 
unmittelbar — ohne Einschaltung der von ihr nahezu zu 
100% beherrschten Gesellschaften — gehörten. 

IV. Wendet man die vorstehend dargelegten recht-
lichen Gesichtspunkte an, so erhebt sich nunmehr die 
entscheidende Frage, ob das Registergericht als Gericht 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit überhaupt in dieser 
Sache tätig werden kann. 

1. Nach dem Vertrag zur Regelung aus Krieg und Be-
satzung entstandener Fragen (Überleitungsvertrag) vom 
23. Oktober 1954 (Bundesgesetzbl. 1955 II S. 405 ff., 628) 
werden gemäß Teil VI Artikel 3 Abs. 3 Ansprüche und 
Klagen gegen Personen, die auf Grund der in Artikel 3 
Abs. 1 und 2 bezeichneten Maßnahmen Eigentum erworben 
haben, nicht zugelassen. Das bedeutet, daß auch die deutsche 
Gerichtsbarkeit insoweit ausgeschlossen ist und ein Ge-
richt deshalb nicht tätig werden kann, soweit es sich 
um einen Eigentumserwerb nach Artikel 3 Abs. 1 und 2 
handelt. Dabei ist nach der umfassenden Formulierung 
des Absatzes 3 diese Bestimmung dahin zu verstehen, 
daß damit bei den ordentlichen Gerichten nicht nur 
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Klagen und Widerklagen im Rahmen der streitigen 
Gerichtsbarkeit, sondern auch jegliche richterliche Tätig-
keit im Rahmen der freiwilligen Gerichtsbarkeit ausge-
schlossen ist. Dazu gehört namentlich auch das Tätig-
werden des Registergerichts auf einen nach § 76 AktG 
gestellten Antrag. Ob darüber hinaus damit auch die 
Entscheidung über den vorliegenden Antrag, in ent-
sprechender Anwendung des § 5 FGG ein zuständiges 
Registergericht zu bestimmen, durch Artikel 3 Abs. 3 des 
Überleitungsvertrags (ÜbV) ausgeschlossen ist, mag mit 
Rücksicht auf den Beschluß des 2. Strafsenats des Bundes-
gerichtshofs vom 24. August 1962 (NJW 1962, 2018) offen-
bleiben. Denn jedenfalls entfällt ein Rechtsschutzinteresse 
der Antragsteller an der Bestimmung eines Register-
gerichts, wenn dieses nach den hier gegebenen tatsäch-
lichen Verhältnissen eine Entscheidung über einen Antrag 
nach § 76 AktG gemäß Artikel 3 Abs. 3 ÜbV gar nicht 
treffen darf. Denn es wäre sinnwidrig, ein solches Re-
gistergericht zu bestimmen, wenn feststeht, daß dieses 
überhaupt nicht tätig werden darf. 

Das bedeutet, daß die Entscheidung über den vor-
liegenden Antrag davon abhängig ist, ob die Entschei-
dung des Registergerichts auf einen nach § 76 AktG 
gestellten Antrag sich gegen einen Eigentumserwerb 
nach Artikel 3 Abs. 1 und 2 aaO richtet. 

2. Bei den hier vorliegenden Verhältnissen kann es 
sich nur fragen, ob der gestellte Antrag mil einem 
Eigentumserwerb nach Absatz 1 in Zusammenhang steht 
und sich dabei gegen diesen wendet. 

Artikel 3 Abs. 1 erfaßt in doppelter Hinsicht zwei 
verschiedene Tatbestände. Einmal unterscheidet diese 
Bestimmung zwischen deutschen Auslandsvermögen und 
sonstigen Vermögen. Diese Unterscheidung kann nur 
dahin verstanden werden, daß als sonstiges Vermögen 
in Deutschland belegenes Vermögen gemeint ist. Die 
weitere Unterscheidung in Artikel 3 Abs. 1 geht dahin, 
daß sich diese Bestimmung einmal auf durchgeführte 
Maßnahmen gegen die genannten Vermögenswerte er-
streckt, sodann aber auch solche Maßnahmen einbezieht, 
die erst durchgeführt werden sollen. Bei den letzteren 
Maßnahmen enthält die genannte Bestimmung aber die 
Einschränkung, daß solche erst noch durchzuführenden 
Maßnahmen sich auf Vermögenswerte beziehen, die im 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Vertrages (5. Mai 1955) 
beschlagnahmt waren. 

Für die Entscheidung im vorliegenden Fall kommt es 
auf die durchgeführten Enteignungsmaßnahmen gegen 
das Auslandsvermögen der deutschen Aku-Aktionäre 
nicht an. Die Antragsteller nehmen unter Hinweis auf 
die Spalttheorie nur die Rechte für sich in Anspruch, die 
ihnen nach dieser Theorie als Mitgliedern der entstande-
nen Spalt-Gesellschaft in Deutschland zustehen. 

3. Der Bundesgerichtshof hat in ständiger Rechtspre-
chung den Standpunkt vertreten, daß als Inlandsver-
mögen im Sinne des Artikels 3 Abs. 1 aaO all die Ver-
mögenswerte in Betracht kommen, die nach deutschem 
Recht als in Deutschland belegenes Vermögen anzusehen 
sind (anders noch BGH MDR 1957, 276). Dagegen wendet 
sich die Antragsgegnerin und der von ihr hinzugezogene 
Gutachter Mann. Auch im Schrifttum sind noch neuer-
dings gegen die Auffassung des Bundesgerichtshofs von 
Féaux de la Croix Einwendungen erhoben worden 
(NJW 1961, 1950). Dieser bezeichnet es als etwas ver-
wunderlich, mit welcher Selbstverständlichkeit die Theo-
rie aufgestellt worden ist, daß die Belegenheitsfrage 
nach deutschem Recht zu beurteilen sei. 

Wie der Wortlaut des Artikels 3 Abs. 1 erkennen läßt, 
behandelt diese Bestimmung das deutsche Auslandsver-
mögen und das sonstige (= Inlands-) Vermögen zunächst 
einmal gleich. Es wird kein Unterschied gemacht, ob die 
in Betracht kommenden Maßnahmen gegen deutsches 

Auslandsvermögen oder gegen sonstiges Vermögen 
durchgeführt worden sind. Insoweit ist also für die 
Anwendung des Artikels 3 Abs. 1 die Unterscheidung 
zwischen deutschem Auslandsvermögen und Inlandsver-
mögen ohne Belang. Die Unterscheidung gewinnt erst in 
einem anderen Zusammenhang Bedeutung, nämlich bei 
der Frage, ob Maßnahmen gegen die im Ausland und 
gegen die im Inland belegenen Vermögenswerte im Sinn 
des Artikels 3 Abs. 1 durchgeführt worden sind. Diese 
Durchführung gestaltet sich verschieden, je nachdem, ob 
es sich um deutsches Auslandsvermögen oder um In-
landsvermögen handelt. Dasselbe gilt für Beschlagnah-
men von Vermögenswerten, soweit diese im Rahmen von 
Artikel 3 Abs. 1 von Bedeutung sind. Bei dieser Frage 
kommt das Territorialitätsprinzip zum Zuge, das nicht 
nur in Deutschland, sondern allgemein Anerkennung 
findet. Danach können Beschlagnahmen und Enteignungs-
maßnahmen von einem Staat nur durchgeführt werden, 
soweit sich betroffene Vermögenswerte im Bereich des 
beschlagnahmenden oder enteignenden Staates be finden. 
Über seine Grenzen hinaus kann nach allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen ein Staat Beschlagnahme- oder Ent-
eignungsmaßnahmen grundsätzlich nicht durchführen. Da-
bei bestimmt sich nach diesen allgemeinen Rechtsgrund-
sätzen die Frage, ob Vermögenswerte sich außerhalb der 
Grenzen des enteignenden oder beschlagnahmenden 
Staates befinden, grundsätzlich nicht nach den Rechts-
normen dieses Staates. Denn das würde mit der Abwehr-
funktion, die dem Territorialitätsprinzip in diesem Zu-
sammenhang ganz allgemein zugrunde liegt, nicht zu 
vereinbaren sein. Ein Staat, nach dessen Rechtsordnung 
bestimmte Vermögenswerte innerhalb seiner Grenzen 
belegen sind, erkennt Enteignungs- oder Beschlagnahme-
maßnahmen eines anderen Staates gegen diese Vermö-
genswerte grundsätzlich nicht an. Gerade darin erweist 
sich die Bedeutung und Tragweite des Territorialitäts-
prinzips. Es würde mit diesem Prinzip nicht in Über-
einstimmung zu bringen sein, wenn der „abwehrende" 
Staat insoweit die Rechtsordnung des enteignenden oder 
beschlagnahmenden Staates für maßgeblich erklären 
müßte. 

4. Bei dieser Rechtslage kann es sich nur fragen, ob 
im Anwendungsbereich des Überleitungsvertrages etwas 
anderes zu gelten hat. Hierbei ist von dem Verhalten 
der Besatzungsmächte in Deutschland auszugehen, die 
nach dem Zusammenbruch zunächst die Staatsgewalt in 
Deutschland  ausgeübt haben. Aus ihrem Verhalten ist 
zu entnehmen, daß sie im Bereich ihrer Besatzungszonen 
ebenfalls grundsätzlich von dem Territorialitätsprinzip 
ausgegangen sind und daß sie demzufolge Beschlag-
nahme- und Enteignungsmaßnahmen anderer Mächte im 
Gebiet ihrer Besatzungszonen nur mit ihrer Zustimmung 
anerkannt haben. Dabei haben sie zum Zweck der Repa-
ration und der Restitution in ihrer Besatzungszone be-
legene Vermögenswerte auch an andere Staaten und an 
Angehörige anderer Staaten übertragen. Immer aber 
haben sie in diesem Zusammenhang die von ihnen in 
Anspruch genommene Staatsgewalt unmittelbar selbst 
oder durch beauftragte Dienststellen ausgeübt. Das trat 
auch bei der Anwendung des Militärregierungsgesetzes 
Nr. 52 zutage. 

Angesichts dieser Ausübung der Staatsgewalt durch 
die Besatzungsmächte muß auch bei der Anwendung des 
Überleitungsvertrages und insbesondere des Artikels 3 
Abs. 1 des VI. Teils das Territorialitätsprinzip zugrunde 
gelegt werden, soweit es sich um die Frage handelt, ob 
Maßnahmen gegen Inlandsvermögen durchgeführt oder 
Beschlagnahmen gegen solche Vermögenswerte vorge-
nommen worden sind, allerdings immer mit der beson-
deren Maßgabe, daß damals die Staatsgewalt innerhalb 
der Besatzungszonen in erster Linie von den Besatzungs-
mächten ausgeübt wurde und ihre Anordnungen für den 
Bereich der jeweiligen Besatzungszone maßgeblich waren. 
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Das bedeutet, daß Enteignungsmaßnahmen anderer Staa-
ten gegen Inlandsvermögen nicht effektiv wirksam sind, 
also nicht als durchgeführt angesehen werden können, 
wenn sie nicht eine Anerkennung oder Bestätigung durch 
die betreffenden Besatzungsmächte gefunden haben. 

5. Bei dieser Beurteilung erhebt sich die weitere Frage, 
was unter durchgeführten Maßnahmen gegen Inlands-
vermögen im Sinn des Artikels 3 Abs. 1 im einzelnen zu 
verstehen ist. Der beschließende Senat hat diese Bestim-
mung in ständiger Rechtsprechung dahin ausgelegt, daß 
darunter solche Maßnahmen fallen, die tatsächlich (effek-
tiv) wirksam geworden sind, sei es, daß die in Betracht 
kommenden Vermögensgegenstände aus Deutschland 
fortgebracht und anderen Personen überantwortet wur-
den, sei es, daß sie in Deutschland verblieben, aber hier 
anderen Personen endgültig übertragen wurden. Durch-
geführt sind solche Maßnahmen, wenn sie vollzogen 
sind, die Verfügungsgewalt der bisher Berechtigten tat-
sächlich beseitigt ist (BGHZ 25, 140/41). Dabei ist es für 
eine solche Durchführung nicht notwendig, daß die be-
treffende Enteignungs- oder Beschlagnahmemaßnahme 
nach deutschem Recht und nach allgemeinem Völkerrecht 
(Haager Landkriegsordnung) auch rechtlich wirksam war; 
denn Sinn und Zweck dieser Regelung besteht gerade 
darin, unter den in diesem Bereich vollzogenen Tatsachen 
einen Schlußstrich zu setzen, indem Deutschland unbe-
schadet seines anderen Rechtsstandpunktes zu diesen 
Fragen die vollzogenen Tatsachen hinnimmt. Diese Aus-
legung des Artikels 3 Abs. 1 steht entgegen der Auf-
fassung von Kegel (bei Soergel/Siebert Anm. 474 vor 
Artikel 7 EG) auch mit der Auffassung des VII. Zivil-
senats in Übereinstimmung, der keineswegs unter durch-
geführten Maßnahmen im Sinn des Artikels 3 Abs. 1 
rechtlich wirksame Enteignungs- oder Beschlagnahme-
maßnahmen versteht. Abgesehen davon, daß eine solche 
Regelung in Artikel 3 Abs. 1 kaum einen Sinn gehabt 
haben würde, weil sie dann lediglich eine Selbstver-
ständlichkeit zum Ausdruck gebracht hätte, würde eine 
solche Auslegung bei dem klaren und rechtlich wohl 
fundierten Rechtsstandpunkt Deutschlands zu dieser 
Frage die Folge haben, daß z. B. alle Demontagen deut-
schen Privatvermögens in Deutschland zu Zwecken der 
Reparation auch jetzt noch von Deutschland nicht hinge-
nommen werden und gegebenenfalls vor deutschen Ge-
richten durchsetzbare Schadensersatzansprüche auslösen 
könnten. Muß schon diese Folgerung, die ganz offensicht-
lich dem Sinn und Zweck des Überleitungsvertrages 
widerspricht, es als sehr unwahrscheinlich erscheinen 
lassen, daß der VII. Zivilsenat die ihm von Kegel unter-
stellte Rechtsauffassung bei der Auslegung des Artikels 3 
Abs. 1 vertreten hat, so kommt entscheidend hinzu, daß 
sich die Annahme Kegels auch mit der vom VII. Zivil-
senat gewählten Formulierung nicht vereinbaren läßt. 
In seinem Urteil vom 11. Juli 1957 sagt der VII. Zivil-
senat: „Hinzukommen muß ... eine auf Staatsvertrag 
oder tatsächlicher Gewaltausübung, etwa der früheren 
Besatzungsmächte, beruhende Erstreckung der Beschlag-
nahmewirkung auf deutsches Gebiet" (BGHZ 25, 132). 
In diesem Satz bringen die Worte „tatsächliche Gewalt-
ausübung", die nach deutscher Rechtsauffassung keine 
rechtliche Wirksamkeit herbeiführen konnte, genau das 
zum Ausdruck, was der beschließende Senat unter tat-
sächlich oder effektiv wirksam versteht. 

6. Nach alldem sind unter Maßnahmen, die gegen 
Inlandsvermögen durchgeführt worden sind, solche Ent-
eignungsmaßnahmen zu verstehen, die von den Besat-
zungsmächten in Deutschland vollzogen worden und 
damit effektiv wirksam geworden sind. Das bedeutet für 
den vorliegenden Fall, daß Enteignungsmaßnahmen 
fremder Staaten — hier des niederländischen Staates — 
gegen in Deutschland belegene Vermögenswerte nur 
dann als durchgeführt anzusehen sind, wenn sie von den 
Besatzungsmächten seinerzeit anerkannt und vollzogen 

worden sind. Denn der fremde Staat konnte von sich 
aus die von ihm ausgesprochene Enteignung deutschen 
Vermögens, das in Deutschland belegen ist, allein nicht 
vollziehen, also im Sinn des Artikels 3 Abs. 1 nicht 
durchführen, ohne daß die Besatzungsmächte, die die 
Staatsgewalt in Deutschland ausübten, diesen Maßnah-
men entsprechend dem Grundsatz des Territorialitäts-
prinzips ihre Anerkennung gaben. 

a) Die Antragsgegnerin ist der Meinung, daß eine 
solche Anerkennung der Besatzungsmächte durch das 
Gesetz Nr. 63 der Alliierten Hohen Kommission (AHK) 
ausgesprochen und damit die Enteignung der deut-
schen Aku-Aktionäre auch hinsichtlich des etwa 
in Deutschland belegenen Vermögens wirksam ge-
worden sei. Die Antragsgegnerin beruft sich dabei auf 
die Entstehungsgeschichte des Gesetzes Nr. 63 (vgl. dazu 
den Gutachter der Antragsgegnerin, Professor Mann, in 
seinem veröffentlichten Gutachten „Zum Privatrecht der 
deutschen Reparationsleistung", 1962 S. 25 ff.). Der erste 
Entwurf dieses Gesetzes habe in Artikel 1 Abs. 1 die 
Anerkennung der Vermögensentziehung in dem vom 
enteignenden Staat bestimmten Umfang vorgesehen und 
sodann im Absatz 2 von diesem Grundsatz eine Aus-
nahme für den Fall gemacht, daß mit der Enteignung ein 
in Deutschland belegenes Recht oder Interesse habe 
erfaßt werden sollen. Dieser Entwurf, auf den sich die 
Antragsteller zur Begründung ihres Rechtsstandpunkts 
unter Umständen hätten berufen können, sei aber, nament-
lich auf die Gegenvorstellungen der Beneluxstaaten gegen 
den Absatz 2, nicht Gesetz geworden. Vielmehr habe 
man den beanstandeten Absatz 2 gestrichen. Hieraus 
müsse — so meint die Antragsgegnerin — der Schluß 
gezogen werden, daß die Besatzungsmächte mit dem 
Gesetz Nr. 63 die von dem niederländischen Staat aus-
gesprochene Enteignung deutschen Vermögens in dem 
von den Niederlanden gewollten Umfang einschließlich 
des in Deutschland befindlichen Vermögens anerkannt 
hätten. 

b) Diesen Ausführungen der Antragsgegnerin kann 
nicht gefolgt werden. Ihnen wäre nur dann beizutreten, 
wenn der Absatz 1 des Entwurfs Gesetz geworden und 
nur die vorgesehene Ausnahme des Absatz 2 von dem 
weitgefaßten Grundsatz des ursprünglichen Absatz 1 ge-
strichen worden wäre. Das aber ist nicht geschehen. Es 
ist vielmehr eine völlig andere Regelung für das deut-
sche Auslandsvermögen einerseits und für das Inlands-
vermögen andererseits Gesetz geworden. Es ist daher 
auch nicht möglich, bei der Auslegung des vorliegenden 
Gesetzes den Absatz 1 des Entwurfs zugrunde zu legen. 
Das kann ebensowenig geschehen, wie es möglich ist, 
den Absatz 2 des Entwurfs zur Auslegung heranzuziehen. 

c) Das Gesetz Nr. 63, das auch noch nach dem Inkraft-
treten des Überleitungsvertrages weitergilt, enthält, wie 
hervorgehoben, sowohl eine Regelung für das deutsche 
Auslandsvermögen wie auch für das Inlandsvermögen. 
Wenn der Senat in früheren Entscheidungen insoweit 
nur von einer Regelung gegen deutsches Auslandsver-
mögen ausgegangen ist (BGHZ 17, 76; 25, 140; MDR 1957, 
276), wird dieser Rechtsstandpunkt angesichts des Wort-
lauts des Artikels 1 Abs. 1 lit. b nicht aufrechterhalten. 
Einer Anrufung des Großen Senats für Zivilsachen bedarf 
es hierzu nicht, da der I., der VII. und der VIII. Zivil-
senat auf Anfrage erklärt haben, daß ihre Entscheidun-
gen in BGHZ 18, 1, 7 und in BGHZ 25, 127, 130; 32, 256, 
265 sowie in AWD 1961, 235 sich nur auf die Anwendung 
des Artikels I Abs. 1 Buchstabe a AHK Nr. 63 beziehen 
,und sich nicht mit der Auslegung des Artikels I Abs. 1 
Buchstabe b aaO befassen. Die hier allein interessierende 
Regelung des Gesetzes Nr. 63 über die Vermögensgegen-
stände aus Deutschland geht dahin, daß solche Ver-
mögensgegenstände nur dann unter das Gesetz Nr. 63 
fallen, wenn sie im Wege der Reparation oder Rück-
erstattung an eine Regierung, die interalliierte Repara- 
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tionsagentur oder an eine sonstige mit der Verwaltung 
deutscher Vermögensgegenstände betraute Stelle über-
tragen oder übergeben worden sind oder werden. Diese 
Regelung setzt also — ebenso wie Artikel 3 Abs. 1 
des Überleitungsvertrages — voraus, daß die Enteignung 
solcher Vermögensgegenstände effektiv vollzogen sein 
muß („übertragen oder übergeben"), damit diese Ver-
mögensgegenstände von dem Gesetz erfaßt werden. In 
dieser Regelung findet das Territorialitätsprinzip eben-
falls seinen Niederschlag. Der Ausspruch einer Enteig-
nung von Vermögensgegenständen aus deutschem Gebiet 
seitens eines ausländischen Staates reicht danach nicht 
aus, daß diese Vermögensgegenstände damit unter das 
Gesetz Nr. 63 — der Unterschied zu der Regelung in 
Artikel 1 Abs. 1 lit. a ist insoweit ganz deutlich — fallen. 
Es muß vielmehr noch eine Übertragung oder eine Über-
gabe hinzutreten. Diese Übertragung oder Übergabe kann 
nach dem das Territorialitätsprinzip beherrschenden 
Grundsatz nur von der die deutsche Staatsgewalt aus-
übenden Macht oder einer von ihr mit der Übertragung 
betrauten Stelle vorgenommen werden. 

Danach kann in dein hier allein maßgeblichen Punkt 
ein Unterschied zwischen dem Gesetz Nr. 63 und dem 
Überleitungsvertrag nicht gesehen werden. Dabei kann 
es für den vorliegenden Fall offenbleiben, was das 
Gesetz Nr. 63 AHK unter einer sonstigen mit der 
Verwaltung deutscher Vermögensgegenstände betrauten 
Stelle versteht. 

V. Angesichts dieser Rechtslage ist es entsdieidend, 
ob gegen die hier in Betracht kommenden in Deutschland 
belegenen Vermögenswerte Maßnahmen im Sinn des 
Artikels 3 Abs. 1 ÜbV durchgeführt worden sind, oder 
ob sie im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Überleitungs-
vertrages (5. Mai 1955) beschlagnahmt waren. 

1. Nach den Angaben der Antragsgegnerin sind die 
deutschen Vermögenswerte der Aku — unter Berück-
sichtigung der Spalttheorie müssen sie hier als in 
Deutschland belegen angesehen werden — auf Grund 
des Militärregierungsgesetzes Nr. 52 effektiv beschlag-
nahmt worden. Nadi diesen Angaben — die Antrags-
gegnerin hat insoweit entsprechende Bescheinigungen 
(„Appendix D „) der britischen Militärregierung vorgelegt 
— sind die entsprechenden deutschen Tochtergesellschaf-
ten  der Aku unter die Kontrolle der Militärregierung 
genommen, für sie eine custodianship angeordnet und 
entsprechende custodians bestellt worden. Eine solche 
durchgeführte Beschlagnahme nach dem Gesetz Nr. 52 
muß für eine Anwendung des Artikels 3 Abs. 1 ÜbV als 
ausreichend angesehen werden. Dieser Auffassung steht 
nicht die Ansicht des VII. Zivilsenats in seinem Urteil 
vom 11. Juli 1957 entgegen (BGHZ 25, 130). Denn dort 
hat der VII. Zivilsenat lediglich erklärt, daß die auf 
Grund des Militärregierungsgesetzes Nr. 52 automatisch 
eingetretene Vermögenssperre nicht ausreichend sei, um 
sie als Beschlagnahme im Sinn des Artikels 3 Abs. 1 
anzusehen. Darum handelt es sich hier nicht. Hier ist 
nach den Angaben der Antragsgegnerin die Beschlag-
nahme nicht allgemein auf Grund des Militärregierungs-
gesetzes Nr. 52 angeordnet, sondern durch Einzelver-
fügung und Einsetzung von Treuhändern auch tatsächlich 
vollzogen (effektuiert) worden. 

Gleichwohl kann sich die Antragsgegnerin auf diesen 
Beschlagnahmeakt nicht berufen. Denn nach ihren eige-
nen Angaben ist die auf Grund des Militärregierungs-
gesetzes Nr. 52 vollzogene Beschlagnahme des in Deutsch-
land belegenen Vermögens der Aku in der Folgezeit 
wieder aufgehoben worden. In dem allein maßgeblichen 
Zeitpunkt des Inkrafttretens des Überleitungsvertrages 
waren also diese Vermögensgegenstände nicht mehr be-
schlagnahmt, so daß insoweit die Voraussetzungen für 
eine Anwendung des Artikels 3 Abs. 1 ÜbV auch nicht 
gegeben sind. 

2. Es erhebt sich daher die weitere Frage, ob Maß-
nahmen im Sinn dieser Bestimmung gegen diese Ver-
mögensgegenstände bei Inkrafttreten des Überleitungs-
vertrages durchgeführt waren. 

In diesem Zusammenhang kommt es allein darauf an, 
ob gegen das in Deutschland belegene Vermögen der 
deutschen Tochtergesellschaften der Aku Maßnahmen im 
Sinn des Artikels 3 Abs. 1 ÜbV durchgeführt worden 
sind. Ohne Bedeutung ist es hingegen, ob solche Maß-
nahmen auch gegen die Mitgliedschaftsrechte (Aktien, 
Aktienurkunden) der deutschen Aktionäre der Aku ergrif-
fen worden sind. Denn stellt man sich aus den unter III. 
dargelegten Gründen zugunsten der Antragsteller auf den 
Boden der sogenannten Spalttheorie, dann ist es danach 
allein von Belang, ob sich in Deutschland Vermögens-
werte befinden, die der Aku über ihre deutschen Tochter-
gesellschaften gehört haben und gegen die keine wirk-
samen oder hinzunehmenden Maßnahmen durchgeführt 
worden sind. Nur beim Vorliegen dieser Voraussetzun-
gen kann nach den Grundsätzen der sogenannten Spalt-
theorie von einer Spalt-Gesellschaft unter Beteiligung der 
ursprünglichen Aktionäre der Aku gesprochen werden. 

Die Antragsgegnerin hat unter Vorlage entsprechender 
Urkunden dargelegt, daß die hier in Betracht kommen-
den, in Deutschland belegenen Vermögenswerte nach der 
effektuierten Beschlagnahme gemäß dem Militärregie-
rungsgesetz Nr.52 von der britischen Militärregierung 
auf die Aku überführt worden sind. Hierfür ist zunächst 
die Vermögenskontrollanweisung Nr.45 der britischen 
Militärregierung vom 27. August 1947 von Bedeutung. 
Durch diese Anweisung sollte die Kontrolle für die Ver-
einten Nationen — und neutralen Eigentümer über ihr 
in Deutschland belegenes Vermögen wiederhergestellt 
werden, indem sie den eingesetzten Treuhänder der 
Kontrollkommission durch einen eigenen Vertreter er-
setzen durften, der hinfort die Verantwortung über das 
in Deutschland belegene Vermögen zu übernehmen hatte. 
Von der Möglichkeit zur Einsetzung eines solchen Ver-
treters hat die Aku Gebrauch gemacht, indem sie unter 
dem 22. Dezember 1947 Herrn W. v. H. als ihren Ver-
treter bestellte; diese Bestellung wurde unter dem 
29. Dezember 1947 von der britischen Militärregierung 
genehmigt. Nach dieser Bestellung übertrug der von der 
britischen Militärregierung eingesetzte Custodian Herr 
Dr. V. seine Befugnisse gemäß Nr. 11 der Anweisung 
Nr. 45 mit Wirkung vom 1. März 1949 auf den Vertreter 
der Aku, Herrn W. v. H. (vgl. Appendix D vom 8. August 
1949). In dieser Weise ist nicht nur mit dem in Deutsch-
land belegenen Vermögen der Vereinigten Glanzstoff
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Fabriken AG, sondern auch mit dem Vermögen der 
anderen deutschen Tochtergesellschaften der Aku ver-
fahren worden. Damit war nunmehr Herr W. v. H. als 
Vertreter der Aku berechtigt und  in der Lage, namens 
der Aku „ihr" in Deutschland belegenes Vermögen zu 
verwalten und darüber zu verfügen. Eine Berichtspflicht 
des von der Aku bestellten Vertreters an die Militär-
regierung war grundsätzlich nicht mehr vorgesehen. An 
diesem Zustand hat sich in der Folgezeit, wie die An-
tragsgegnerin unwidersprochen und glaubwürdig vorge-
tragen hat, nichts mehr geändert. Damit erhielt die Aku 
tatsächlich die uneingeschränkte Herrschaftsbefugnis über 
das in Deutschland belegene Vermögen ihrer deutschen 
Tochtergesellschaften. Dabei ist es für den vorliegenden 
Fall ohne Belang, daß die Antragsgegnerin eine formelle 
Aufhebung der von der britischen Militärregierung ver-
fügten Beschlagnahme dieser Vermögenswerte heute nicht 
mehr belegen kann. Denn entscheidend ist, daß diese 
Vermögenswerte von der britischen Militärregierung zu-
nächst beschlagnahmt waren und alsdann von den Orga-
nen der britischen Militärregierung an die Repräsentan-
ten der Aku in einer Weise überantwortet worden sind, 
daß sie nunmehr und hinfort — „als" Eigentümerin — 
tatsächlich die uneingeschränkte Herrschaftsgewalt über 
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diese Vermögenswerte ausübte. Damit sind die gegen 
das in Deutschland belegene Vermögen der Aku vor-
genommenen Besdilagnahmemaßnahmen im Sinn von 
Artikel 3 Abs. 1 ÜbV durchgeführt worden. 

3. An dieser Beurteilung ändert es nichts, daß nach 
den von der Antragsgegnerin vorgelegten Urkunden die 
britische Militärregierung das Eigentum an den hier in 
Betracht kommenden Vermögenswerten nicht ausdrück-
lich auf die Aku übertragen hat. Denn wie diese Ur-
kunden ergeben, stand die Militärregierung auf dem 
Standpunkt, der damals übrigens auch von der deutschen 
Rechtswissenschaft geteilt wurde — denn die sogenannte 
Spalttheorie war damals noch gar nicht entwickelt wor-
den —, daß die Aku durch ihren Aktienbesitz an den 
deutschen Tochtergesellschaften „owner" des diesen 
Tochtergesellschaften gehörenden Vermögens sei. Von 
diesem Rechtsstandpunkt aus bestand für die britische 
Militärregierung keine Veranlassung, der Aku auch noch 
das Eigentum an diesen Vermögenswerten besonders zu 
übertragen. Dadurch, daß die britische Militärregierung 
diese Vermögenswerte an die Aku freigab und ihr die 
unbeschränkte Herrschaftsbefugnis über diese Werte ein-
räumte, war ein tatsächlicher Zustand geschaffen, den zu 
respektieren oder hinzunehmen sich die Bundesrepublik 
Deutschland in dem Vertrag zur Regelung aus Krieg und 
Besatzung entstandener Fragen vom 23. Oktober 1954 
verpflichtet hatte. Sinn und Zweck dieser Verpflichtung 
gehen dahin, Tatsachen (Fakten), die im Zusammenhang 
mit der Beschlagnahme deutschen Inlandsvermögens 
durch die Militärregierung geschaffen worden sind, unbe-
schadet einer anderweitigen rechtlichen Beurteilung hin-
zunehmen und sie nicht wieder rückgängig zu machen. 
Wenn dabei in dem Vertrag als Maßnahmen solche an-
geführt worden sind, durch die Personen Eigentum er-
worben haben, so müssen dazu auch die Maßnahmen 
gerechnet werden, durch die bestimmte Personen wieder 
in die unbeschränkte Herrschaftsbefugnis über Vermö-
genswerte eingesetzt werden, die ihnen bislang nach 
der damaligen allgemeinen Rechtsüberzeugung auch im 
Rechtssinn gehört hatten. Eine andere Auslegung wäre 
überspitzt und illoyal, mit Sinn und Zweck des Vertrages 
vom 23. Oktober 1954 nicht zu vereinbaren. Nach der in 
den Jahren 1945, 1947 und 1949 herrschenden allgemeinen 
Rechtsüberzeugung bestand kein irgendwie gearteter 
Anlaß, noch eine besondere Eigentumsübertragung vor
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zunehmen. Bei dieser Sachlage genügt es für die An-
wendung des Artikels 3 Abs. 1 UbV, daß die britische 
Militärregierung die von ihr beschlagnahmten Ver-
mögenswerte der deutschen Tochtergesellschaften der 
Aku an diese, und zwar in der Zusammensetzung, wie 
sie sich auf Grund der Bestimmungen der niederlän-
dischen Verordnung über Feindvermögen vom 20. Okto-
ber 1944 ergab, freigegeben und daß diese hinfort dar-
über — nach Maßgabe der aktienrechtlichen Vorschriften 
— die Herrschaftsgewalt ausgeübt hatte. 

4. Damit entfällt für die Antragsteller auch die Möglich-
keit, irgendwelche Rechte aus dem niederländischen 
Gesetz vom 20. Juli 1951, das am 26. Juli 1951 in Kraft 
getreten sein soll, für sich herzuleiten. Es mag sein, daß 
es seit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nach nieder-
ländischem Recht nicht mehr möglich war, Enteignungs-
maßnahmen oder zusätzliche Enteignungsmaßnahmen 
gegen deutsches Vermögen durchzuführen. Jedenfalls 
blieben solche Enteignungsmaßnahmen, soweit sie vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 20. Juli 1951 durch-
geführt waren, bestehen. Um eine solche bereits vor dem 
Jahre 1951 durchgeführte Maßnahme handelt es sich im 
vorliegenden Fall, wie sich aus den vorstehenden Aus-
führungen ergibt. 

Schließlich können sich die Antragsteller auch nicht auf 
das Urteil des beschließenden Senats vom 23. Januar 1961 
— II ZR 204/59 — für ihren Rechtsstandpunkt berufen. 
Denn bei dem Sachverhalt in diesem Urteil handelte es 
sich gerade darum, daß die von dem Königreich der 
Niederlande ausgesprochene Enteignung das in der Bun-
desrepublik belegene Vermögen nicht erfassen konnte, 
weil sie nicht durch Maßnahmen der Besatzungsmächte 
und auch nicht durch den Überleitungsvertrag durchge-
führt worden war. Der Sachverhalt in diesem Urteil lag 
also gerade in dem entscheidenden Punkt anders als im 
vorliegenden Fall, in dem die Maßnahmen gegen das in 
der Bundesrepublik belegene Vermögen der niederlän-
dischen Aku, Arnheim, von den Besatzungsmächten durch-
geführt worden sind. 

5. Daraus ergibt sich in Verbindung mit den Aus-
führungen unter IV. 1., daß für die Bestimmung eines 
zuständigen Registergerichts unter entsprechender An-
wendung des § 5 FGG kein Raum ist. Der dahingehende 
Antrag der Antragsteller muß daher zurückgewiesen 
werden. 

(Unterschriften) 


